Muster Ausgleichsvereinbarung final nach Abstimmung G 16 Runde und BdB AK Insolvenzrecht zur Veröffentlichung auf BdB Website und zur Verteilung an die in der G 16 Runde zusammengeschlossenen Kreditinstitute
Stand: 1.12.2025
Ausgleichsvereinbarung vom xx.xx.xxxx[footnoteRef:1], [1:  	Bitte das Muster an den dafür vorgesehenen Stellen ergänzen und alle Fußnoten löschen.] 


Diese Ausgleichsvereinbarung (die Vereinbarung) wird geschlossen zwischen:
1. [Kreditinstitut 1]
[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
2.	[Kreditinstitut 2]
[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
3.	[Kreditinstitut 3]
[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
4.	[Kreditinstitut 4]
[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
5.	[Kreditinstitut 5]
[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
(zusammen die Parteien oder der Bankenkreis und jede für sich eine Partei)
A. Die Parteien haben in der Vergangenheit der [Kreditnehmerin] (eingetragen im Handelsregister des [Gericht] unter der Nummer HRB [Nummer]; die Kreditnehmerin) verschiedene, jeweils bilaterale Kredite und Kreditlinien eingeräumt. Aufgrund der jüngeren geschäftlichen Entwicklung auf Seiten der Kreditnehmerin ergibt sich die Notwendigkeit [[footnoteRef:2]der Erstellung eines an den Anforderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung entsprechenden Restrukturierungskonzepts.].  [2:  	Dem individuellen Sachverhalt entsprechend zu formulieren.] 

B. Zur rechtlichen Beratung des Bankenkreises im Zusammenhang mit der [[footnoteRef:3]potenziellen Vergabe neuer Kredite oder sonstiger Sanierungsbeiträge] [hat/wird] das Kreditinstitut 1 in Abstimmung mit dem gesamten Bankenkreis die Kanzlei [footnoteRef:4] [Name Kanzlei] (die Anwaltskanzlei) [auf der Grundlage einer Mandatsvereinbarung vom [Datum]] mittelbar auch zugunsten der weiteren Mitglieder des Bankenkreises [mandatiert/mandatieren] (die Mandatsvereinbarung); [[footnoteRef:5]die Mandatsvereinbarung ist den Parteien bekannt]. [3:  	Dem individuellen Sachverhalt entsprechend zu formulieren.]  [4:  	Namen der Anwaltskanzlei einzufügen.]  [5:  	Falls eine Mandatsvereinbarung noch nicht abgeschlossen ist oder diese nicht offengelegt werden soll, Klammerteil zu löschen.] 

C. Weiterhin hat das Kreditinstitut 1 mit der Kreditnehmerin eine Kostenübernahmevereinbarung am [Datum] geschlossen, nach der die Kreditnehmerin zur Übernahme und Zahlung der durch die rechtliche Beratung der Anwaltskanzlei entstehenden Kosten verpflichtet ist (die Kostenübernahmevereinbarung); die Kostenübernahmevereinbarung ist den Parteien bekannt.
D. Für den Fall, dass die Kreditnehmerin ihren Verpflichtungen aus der Kostenübernahmevereinbarung – gleich aus welchem Grund – nicht oder nicht vollständig nachkommt oder das Kreditinstitut 1 von der Kreditnehmerin oder deren Insolvenz- bzw. Sachwalter im Nachhinein aufgefordert wird, bereits erhaltene Kostenerstattungen -sei es auf Grund insolvenzrechtlicher Anfechtung, sei es aus sonstigen Gründen- ganz oder in Teilen wieder rückzuerstatten, schließen die Parteien diese Vereinbarung.
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende:
I. Kostenausgleich zwischen den Parteien
Soweit auf der Grundlage oder im Zusammenhang mit der Mandatsvereinbarung Zahlungsansprüche gegen das Kreditinstitut 1 entstehen, die von der Kreditnehmerin nach Maßgabe der Kostenübernahmevereinbarung nicht oder nicht endgültig erstattet werden oder bereits geleistete Zahlungen durch den Sach- oder Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kreditnehmerin angefochten werden, hat das Kreditinstitut 1 einen Ausgleichsanspruch (der Ausgleichsanspruch) gegen die übrigen Parteien. Dies gilt auch, wenn die Anwaltskosten den Betrag einer von der Kanzlei abgegebenen Kostenschätzung übersteigen. 
Der Ausgleichsanspruch entsteht, wenn:
a) die Kreditnehmerin die von dem Kreditinstitut 1 zur Erstattung in Rechnung gestellten Beträge nicht spätestens nach Ablauf von [[footnoteRef:6]…] Wochen nach dem jeweiligen Abrechnungsdatum – ganz oder teilweise - reguliert hat (das Nichterfüllungsereignis); oder [6:  	Frist ist individuell zu bestimmen. Üblicherweise zwischen 4 und 8 Wochen. Frist sollte nicht zu kurz gesetzt werden, um bei reinen (administrativen) Zahlungsverzögerungen der Kreditnehmerin keiner (bereicherungsrechtlichen) Rückerstattungsverpflichtung zugunsten der anderen Banken zu unterliegen.] 

b) von der Kreditnehmerin auf der Grundlage der Kostenübernahmevereinbarung gezahlte Beträge von einem in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Kreditnehmerin bestellten Insolvenz- oder Sachwalter erfolgreich gegenüber dem Kreditinstitut 1 angefochten oder aus sonstigen Gründen zurückgefordert werden (das Rückforderungsereignis).
Die Gesamtsumme des Ausgleichanspruchs entspricht im Falle eines Nichterfüllungsereignisses den von der Kreditnehmerin nicht gezahlten Abrechnungsbeträgen und im Falle eines Rückforderungsereignisses dem Gesamtbetrag des an die Insolvenzmasse/die Kreditnehmerin zu zahlenden Betrags (der Ausgleichsbetrag) und wird jeweils zwischen den Parteien pro ratarisch nach dem Verhältnis der Summe der Kreditzusagen[footnoteRef:7] der jeweiligen Partei im Verhältnis zur Gesamtsumme sämtlicher Kreditzusagen der Parteien per [Datum] allokiert. Der entsprechende Allokationsschlüssel ist dieser Vereinbarung als Anlage (Allokationsschlüssel) beigefügt. Zur Klarstellung: Diese Vereinbarung begründet keine gesamtschuldnerische Haftung der Parteien, sondern jede Partei ist lediglich gemäß ihrem pro rata Anteil am Ausgleichsanspruch gegenüber dem Kreditinstitut 1 verpflichtet.  [7:  	Im Einzelfall bietet sich auch ein Abstellen auf die aktuellen Ziehungen an.] 

Das Kreditinstitut 1 wird die übrigen Parteien unverzüglich schriftlich informieren, wenn und sobald ein Nichterfüllungs- oder Rückforderungsereignis eingetreten ist (das Informationsschreiben) und jeder Partei in diesem Informationsschreiben den Ausgleichsbetrag sowie den auf die jeweilige Partei nach Maßgabe des vorstehenden Absatzes entfallenden Anteil am Ausgleichbetrag mitteilen. Der Zahlungsanspruch des Kreditinstituts 1 gegen die jeweils andere Partei wird nach Ablauf von zehn (10) Bankarbeitstagen nach Zugang des Informationsschreibens zur Zahlung fällig und ist ohne Abzüge auf das im Informationsschreiben bezeichnete Bankkonto des Kreditinstituts 1 zu überweisen. Sofern Kreditnehmerin bzw. deren Insolvenzverwalter nach Durchführung des Ausgleichs Zahlungen der auf Grundlage der Kostenübernahmevereinbarung an das Kreditinstitut 1 leistet, findet eine Erstattung von Zahlungen der Kreditinstitute auf den Ausgleichsanspruch statt.
II. Sonstige Abreden zwischen den Parteien
1. Im Innenverhältnis zueinander vereinbaren die Parteien, dass jede Partei berechtigt ist, bilateral mit der Anwaltskanzlei zu kommunizieren und Unterlagen auszutauschen, grundsätzlich jedoch Arbeitsaufträge und Anfragen an die Anwaltskanzlei, die vorhersehbar mit einem nicht nur unerheblichen Zeitaufwand verbunden sind, im Bankenkreis abzustimmen sind. 
2. Die von dem Kreditinstitut 1 im eigenen sowie auch im Interesse der übrigen Banken vorgenommene Mandatierung der Anwaltskanzlei begründet kein Vertragsverhältnis zwischen dem Kreditinstitut 1 und den weiteren Parteien dieser Vereinbarung. Insbesondere ist das Kreditinstitut 1 insoweit weder Vertreter, Treuhänder oder Sachwalter noch trifft es eine wie auch immer geartete Vermögensfürsorgepflicht gegenüber den anderen Parteien. Stattdessen hat und wird jede der Parteien auch weiterhin ihre eigene unabhängige Prüfung und Bewertung der Finanz- und Vermögenssituation, der geschäftlichen Aktivitäten und Aussichten der Kreditnehmerin vornehmen und die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen selbst prüfen und bewerten. 
III. Mitteilungen
Jede Mitteilung nach oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung hat schriftlich per Post oder E-Mail an die folgende Adresse:
1. An das [Kreditinstitut 1]:	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
[bookmark: _Hlk139198888]An das [Kreditinstitut 2]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
An das [Kreditinstitut 3]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
An das [Kreditinstitut 4]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
An das [Kreditinstitut 5]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
oder eine andere, von einer Partei an die jeweilig anderen Parteien rechtzeitig vorher mitgeteilte Adresse zu erfolgen.
IV.	Abschlussbestimmungen
1.	Vollständigkeit, Nebenabreden
Mündliche Nebenabreden hinsichtlich des Gegenstandes dieser Vereinbarung wurden zwischen den Parteien nicht getroffen.
Jede Änderung oder Ergänzung dieser Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung oder Abbedingungen dieser Schriftformklausel.
2.	Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder sich als undurchführbar erweisen, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Die Parteien werden die ganz oder teilweise unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen durch wirksame Bestimmungen ersetzen, die dem wirtschaftlich gewollten Zweck entsprechen und dem Inhalt der zu ersetzenden Bestimmung möglichst nahekommen. Dies gilt entsprechend, wenn sich herausstellen sollte, dass diese Vereinbarung eine unbeabsichtigte Regelungslücke enthält.
3.	Rechtswahl/Gerichtsstand
Diese Vereinbarung und ihre Auslegung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Soweit zulässig ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung (einschließlich ihrer Wirksamkeit) ergeben, die Zuständigkeit der Gerichte in […] vereinbart.
[Rest der Seite absichtlich frei gelassen – Anlage (Allokationsschlüssel) folgt]


Anlage
(Allokationsschlüssel)
	Name des Kreditinstitutes
	Pro ratarischer Anteil in %

	Kreditinstitut 1
	[Prozentzahl]

	Kreditinstitut 2
	[Prozentzahl]

	Kreditinstitut 3
	[Prozentzahl]

	Kreditinstitut 4
	[Prozentzahl]

	Kreditinstitut 5
	[Prozentzahl]

	Gesamt
	100,00





Diese Ausgleichsvereinbarung wurde von den Parteien wie folgt unterzeichnet:
Für das [Kreditinstitut 1]
[Ort], den [Datum]

______________________________	______________________________
Name:	Name:
Titel:	Titel:

Für das [Kreditinstitut 2]
[Ort], den [Datum]

______________________________	______________________________
Name:	Name:
Titel:	Titel:

Für das [Kreditinstitut 3]
[Ort], den [Datum]
______________________________	______________________________
Name:	Name:
Titel:	Titel:

Für das [Kreditinstitut 4]
[Ort], den [Datum]

______________________________	______________________________
Name:	Name:
Titel:	Titel:

Für das [Kreditinstitut 5]
[Ort], den [Datum]

______________________________	______________________________
Name:	Name:
Titel:	Titel:

 

 

2

